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Loveparade-Zivilverfahren: Termine aufge-
hoben / Keine Prozesskostenhilfe  
 

 Termine vom 12. November 2015 aufgehoben 

 Anträge auf Prozesskostenhilfe abgelehnt 

 

Termine aufgehoben 

In den Loveparade-Zivilverfahren hat die 4. Zivilkammer des Landge-

richts Duisburg die für den 12. November 2015 vorgesehenen Termine 

zur mündlichen Verhandlung aufgehoben. Grund hierfür sind Beschwer-

den von zwei Klägerinnen gegen die Ablehnung ihrer Befangenheitsan-

träge und die Erkrankung einer weiteren Klägerin. 

 

Die 4. Zivilkammer des Landgerichts Duisburg ist für vier Schadenser-

satzklagen wegen der tragischen Ereignisse bei der Loveparade-

Veranstaltung 2010 zuständig. Die Kammer hat in diesen Verfahren zu-

letzt Befangenheitsanträge der Klägerinnen gegen die Vorsitzende Rich-

terin abgelehnt (siehe Presseerklärung vom 1. Oktober 2015). Zwei Klä-

gerinnen haben inzwischen Beschwerde hiergegen eingelegt. Daraufhin 

hat die Kammer die bislang vorgesehenen Termine aufgehoben, damit 

zunächst über diese Beschwerden entschieden werden kann. Auch die 

Termine in den beiden anderen Verfahren hat die Kammer aufgehoben, 

um wie bislang geplant alle vier Verfahren an einem Sitzungstag erör-

tern zu können. Zudem hatte eine Klägerin mitgeteilt, wegen einer Er-

krankung nicht an dem vorgesehenen Termin teilnehmen zu können. 

Neue Termine sollen nach einer Entscheidung über die Beschwerden 

bestimmt werden. 

 

Aktenzeichen: 4 O 256/14, 4 O 412/14, 4 O 413/14, 4 O 414/14 

 

Keine Prozesskostenhilfe  

Die 3. Zivilkammer des Landgerichts Duisburg hat vier Anträge auf Pro-

zesskostenhilfe in Loveparade-Zivilverfahren abgelehnt. Mit Beschlüs-

sen von Anfang Oktober hat die Kammer die Erfolgsaussichten für be-
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http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pe/PE09vom11062015.pdf
http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pe/PE09vom11062015.pdf
http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pe/PE16vom01102015.pdf
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absichtigte Klagen gegen die Veranstalterin L. GmbH, deren Geschäfts-

führer, die Stadt Duisburg und das Land Nordrhein-Westfalen verneint. 

 

Ein Duisburger war auf der Loveparade-Veranstaltung 2010 als Sicher-

heitskraft eines Privatunternehmens tätig. Er wurde selbst nicht verletzt, 

gibt aber an, aufgrund seiner dortigen Erlebnisse an einer posttraumati-

schen Belastungsstörung erkrankt zu sein. Er könne deswegen nur 

noch eingeschränkt arbeiten. Für seine geplante Klage auf Schadenser-

satz und Schmerzensgeld sieht die Kammer keine Erfolgsaussichten. 

Ebenso wie im Fall des Feuerwehrmanns (vgl. Presseerklärung vom 28. 

September 2015) führe das bloße Miterleben der Verletzung Dritter nicht 

zu Ansprüchen gegen den Schädiger. 

 

Auch die Anträge eines Pärchens aus Hamburg und einer Frau aus Es-

sen hatten keinen Erfolg. Alle drei waren als Veranstaltungsbesucher in 

dem Gedränge und geben an, deswegen an einer posttraumatischen 

Belastungsstörung zu leiden. Die Stadt Duisburg, das Land Nordrhein-

Westfalen und der Geschäftsführer der Veranstalterin haften nach den 

Beschlüssen aus Rechtsgründen nicht. Nach Auffassung der Kammer 

kommen Ansprüche gegen die L. GmbH zwar grundsätzlich in Betracht. 

Sie seien jedoch in den vorliegenden Fällen aus mehreren Gründen 

nicht ausreichend dargestellt und belegt. Die beiden Antragsteller aus 

Hamburg hätten insbesondere nicht nachvollziehbar dargelegt, dass sie 

aufgrund der Loveparade überhaupt an einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung leiden. Im Fall der Essenerin, reiche deren Darstellung 

insbesondere nicht dazu aus, zwischen ihren bereits vorher vorhande-

nen psychischen Beeinträchtigungen und den angeblich durch die 

Loveparade erlittenen zu unterscheiden.  

 

Den Antragstellern steht es frei, ihre Ansprüche auf eigene Kosten im 

Klagewege weiter zu verfolgen. Auch können sie gegen die Entschei-

dung binnen eines Monats sofortige Beschwerde einlegen. Beschwer-

degericht ist das Oberlandesgericht Düsseldorf.  

 

Aktenzeichen: 3 O 389/14, 3 O 390/14, 3 O 391/14, 3 O 393/14 

 

*** 

http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pe/PE15vom28092015.pdf
http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pe/PE15vom28092015.pdf
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Hintergrundinformation 

Einen Überblick zum Stand der Loveparade-Zivilverfahren finden Sie 

hier. 

 

*** 

Weitere Informationen für Pressevertreter 

Jeweils aktuelle Informationen zum Loveparade-Strafverfahren, den 

Loveparade-Zivilverfahren und weitere Hintergrundinformationen, wie 

Erläuterungen zum Ablauf und den Begrifflichkeiten des Verfahrens, 

finden Sie auf der Internetseite des Landgerichts Duisburg unter 

 

www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade. 

 

Für die Loveparade-Verfahren hat die Pressestelle einen gesonderten 

Email-Verteiler eingerichtet, über den die Presseerklärungen und etwai-

ge weitere Informationen verteilt werden. Sie können sich unter Angabe 

von Name, Medium und Telefonnummer für diesen Verteiler registrieren 

durch Email an 

 

pressestelle@lg-duisburg.nrw.de. 

http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade/zt_pi/PI_stand_zivilverfahren.pdf
http://www.lg-duisburg.nrw.de/behoerde/loveparade
mailto:pressestelle@lg-duisburg.nrw.de?subject=Presseverteiler%20Loveparade-Verfahren

